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RS OGH 1976/4/28 9Os36/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1976

Norm

StPO §285a Z1

StPO §285b Abs6

StPO §294

Rechtssatz

Wurde vom Gerichtshof auch die Berufung gemäß § 285 Z 1 StPO zurückgewiesen, dann leitet der OGH, nachdem er

der Beschwerde soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Nichtigkeitsbeschwerde richtet, nicht Folge gegeben hat,

die Akten an das OLG zur Entscheidung über die Berufung und über den deren Zurückweisung betre=enden Teil der

Beschwerde.
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